Aus Solons Dichtungen (um 6oo v. Chr.)

So manchen Zinspfahl, fest gefügt, hab ich gelöst,

In Knechtschaft lagst du, nun hab ich dich frei gemacht.

So manchen hab ins gottgeschenkte Vaterland

Ich heimgeführt, den Willkür oder hartes Recht

In fremden Knechtdienst schickte. Mancher unmutvoll

Entfloh dem Schuldzwang, irrte fern von Land zu Land,

Der eignen Sprache Laut vergessend, heimatlos.

Auch in der Heimat, wer der Knechtschaft Schande trug

In Furcht erzitternd vor dem harten Sinn des Herrn –

Frei macht ich alle! Denn mir war die Macht verliehn,

Und klug Gewalt mit Recht verbindend nützt' ich sie.

Ich kam zum Ziel: was ich gewollt, das ward getan.

Gesetze schrieb ich endlich, allen grades Recht

Für Hohe und Geringe gleich, wie sich's gebührt.

Manch andrer, hättet ihr den Stab ihm anvertraut,

Ein schlechtberatener und eigennütziger Mann,

Er hätte nicht das Volk gezähmt. Hätt' ich erfüllt,

Was alles meine Gegner damals kühn begehrt,

Und was die andern jenen Übles zugedacht,

Um manchen Wackern hätte man die Stadt gebracht.

Drum hab ich mich nach allen Seiten klug geschirmt

Und ging, ein Wolf, in dichter Meute meinen Weg.

Das niedre Volk, wenn unverhüllt ich sprechen soll,

Hätt' nie mit eignem Auge, was es nun besitzt,

Auch nur im Traum erschaut.

Die Großen aber, deren Macht das Volk beherrscht,

Sollten mich dankbar zum Vertrauten ausersehn.

Denn hätt' ein andrer Führer Macht gehabt wie ich,

Er hätte nicht das Volk gezähmt und nicht geruht,

Bis er den Fettrahm von der Milch im Faß geschöpft.

Doch ich, dem Grenzstein gleich auf strittigem Gebiet,

Stand zwischen den Partein.

Urteile über Solon
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Max Pohlenz
Solon hatte als Staatsmann die Gesamtheit vor Augen, und von Anfang an war es seine unerschütterliche Überzeugung, daß keine staatliche Gemeinschaft bestehen und gedeihen kann, wenn in ihr nicht Gerechtigkeit herrscht, nicht das formale ius der Römer, sondern die Gerechtigkeit als sittliche Macht, die jedem Gliede des Volkes zukommen läßt, was ihm gebührt. Es ist der Begriff der sozialen Gerechtigkeit, den Solon als erster Abendländer klar erfaßt und zum Maßstab seines Handelns als Staatsmann gemacht hat ...

Die soziale Gerechtigkeit findet im Staatsleben ihren Ausdruck in der Eunomia, der guten Verfassung, die, frei von Parteigeist, für alle Bürger in gleicher Weise sorgt. Aber die besten Gesetze nützen nichts, wenn in der Bürgerschaft nicht der „gesunde Sinn“  herrscht, der aus eigener Überzeugung sich dem Ganzen einordnet und an seiner Wohlfahrt mitarbeitet. Auch da konnte und wollte Solon seinen Athenern Führer und Mahner sein.
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George D. 7homson
[Solon nahm] für sich in Anspruch, durch seine Reformen dem Volke „soviel Macht zugebilligt zu haben, als nötig war“ , die Grundherren daran zu hindern, das Volk bis zum Äußersten zu treiben. Überhaupt glaubte er, durch die Anwendung dieses Grundsatzes könne der Kampf der Gegensätze, wenn schon nicht abgeschafft, so doch unter Kontrolle gehalten werden. „Wie schwer ist es doch“ , heißt es in einem seiner Bruchstücke, „ das verborgene Maß der Klugheit zu erkennen, das allein alle Dinge umgrenzt!“  Der Zusammenhang ist zwar verlorengegangen, doch die Bedeutung ist klar ersichtlich. Es handelt sich um ein rationalistisches Herangehen an die Tatsache des Klassenkampfes. Könnten nur die miteinander ringenden Klassen zu der Einsicht bewogen werden, daß durch ungezügelten Kampf der Untergang beider Seiten herbeigeführt wird, dann würden sie ihm in eigenem Interesse eine Grenze setzen. Das war ein leerer Wahn. Er hatte zwar der politischen Unterdrückung, noch nicht der wirtschaftlichen Ausbeutung eine Grenze gesetzt, so daß die politische Unterdrückung aufs neue hervorbrach.
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